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Tankgutscheine 
 
 

Wie mach ich´s richtig ? 
 

 
 
Bei den steigenden Benzinpreisen kostet jedes Tanken Überwindung und belastet 
den Geldbeutel in ganz besonderem Maße. Tankgutscheine für Mitarbeiter sind 
daher zu einem sehr wertvollen Geschenk geworden, über das sich sicherlich jeder 
Mitarbeiter freut und als Motivationsantrieb zu schätzen weiß.  
 
Tankgutscheine sind auch für den Arbeitgeber eine interessante Sache, da sie bis zu 
44 EUR im Monat pro Mitarbeiter steuer- und sozialabgabenfrei sind. Allerdings 
wurden die Voraussetzungen, die die Tankgutscheine erfüllen müssen, von der 
Oberfinanzdirektion klar und streng geregelt. 
 
Nur wenn Sie die folgenden 10 Fragen mit „Ja“ beantworten können, hält Ihr 
Tankgutschein den Vorschriften des Finanzamts stand. Schon bei einem einzigen 
„Nein“, wird der Tankgutschein zu steuerpflichtigem Arbeitslohn.  
 
Dies kann zu sehr hohen Steuernachforderungen des Finanzamtes und zu hohen 
Nachforderungen bei der Sozialversicherung führen!  
 
Als Mitarbeiter sollten Sie Ihren Arbeitgeber darauf hinweisen, damit der Weg an die 
Zapfsäule mit „10 x Ja“ gesichert ist! 

 

         Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.kasperzyk.de 
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Prüfpunkte Ja/Nein
1. Besteht ein Rahmenabkommen zwischen dem Arbeitgeber 
    und der Tankstelle, bei der die Gutscheine eingelöst werden?    

2. Erhält der Chef von der Tankstelle monatlich eine Rechnung, 
     die er per Überweisung vom Firmenkonto begleicht?   

3. Sind Literzahl und Spritsorte im Tankgutschein eingetragen,  
     nicht aber der Preis?   
4. Sind alle Angaben vorgedruckt und nicht handschriftlich ausgefüllt?   

5. Hält der Arbeitgeber diesen Preis im Lohnkonto fest ( z.B. 
     durch eine schriftliche Bestätigung der Tankstelle) und  
     bewahrt er Kopien der ausgehändigten Gutscheine auf?   
6. Erhält der Mitarbeiter den Tankgutschein nur zusätzlich zum Lohn?    
7. Muss der Mitarbeiter die Benzingutscheine im Ausgabemonat einlösen?   
8. Stellt der Tankgutschein kein Zahlungsmittel dar? ( siehe 2. )   

9. Erhält der Mitarbeiter vom Chef einen oder mehrere Tankgutscheine im  
    Gesamtwert von höchstens 44 EUR pro Monat?   
10. Bleibt der Mitarbeiter mit allen Sachbezügen unter 44 EUR?    
 


